
Verweigerte Entschädigung –  
das Beispiel Herbert Steinadler

»Nach den Grundsätzen des Völkerrechts bin ich sogar verpflichtet,  
auch ohne meine Glaubensüberzeugung, totalen Staaten dieser Art und 
auch in diesem Falle Widerstand zu leisten.«

Herbert Steinadler, Schreiben vom 15. März 1962

Herbert Steinadler, November 1960.

Der 1902 in Breslau geborene Herbert Steinadler betätigte sich  während 
des Nationalsozialismus wie auch in der Deutschen Demokratischen 
 Republik (DDR) illegal für die Zeugen Jehovas. 1950 verurteilte ihn das 
Landgericht Schwerin wegen seiner Aktivitäten für die Glaubens
gemeinschaft zu zwölf Jahren Zuchthaus.

Jehovas Zeugen Geschichtsarchiv, Selters

Bescheid des Amtes für Wiedergutmachung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, 27. Februar 1962 (Auszug).

Im Frühjahr 1961 floh Herbert Steinadler aus der DDR nach Hamburg. 
Hier beantragte er »Wiedergutmachung« für die in nationalsozia lis
tischen Lagern und Zuchthäusern erlittene Haft. Die zuständige Sozial
behörde sprach ihm eine Entschädigung von 3600 DM zu – für die  
Jahre zwischen 1936 und 1938. Seine Strafe für die spätere Wehr
dienstverweigerung bewertete das Amt hingegen nicht als politische 
Verfolgungsmaßnahme.

Staatsarchiv Hamburg, 35111, Nr. 26191, Bl. 14

Urteil in der Berufungsverhandlung vor  
dem Landgericht Hamburg, 30. August 1962 
(Auszug).

Die Klage Herbert Steinadlers gegen die Entschei
dung des Amtes für Wiedergutmachung wies  
das Landgericht Hamburg ab. Es habe sich nicht 
feststellen lassen, »daß der Freiheitsentzug, den 
der Kläger in der Zeit vom 8. September 1939 bis 
zum 3. Mai 1945 hat hinnehmen müssen, eine 
 gegen ihn aus Gründen des Glaubens […] gerich
tete nationalsozialistische Gewaltmaßnahme 
 gewesen wäre«. Wenige Monate nach der Urteils
verkündung starb  Herbert Steinadler. Seine An
gehörigen legten gegen das Urteil Berufung ein 
und hatten  damit zunächst Erfolg: Am 29. Mai 
1963 stellte das  Hanseatische Oberlandesgericht 
fest, dass Herbert Steinadlers religiös motivierte 
Kriegsdienstverweigerung »einen Akt politischen 
Widerstandes darstellte«.

Staatsarchiv Hamburg, 35111, Nr. 26191, Bl. 24

Urteil des Bundesgerichtshofs, 24. Juni 1964 (Auszug).

Die Hamburger Wiedergutmachungsbehörde rief nach ihrer Niederlage 
den Bundesgerichtshof an. Dieser stellte – im Gegensatz zum Hanse
atischen Oberlandesgericht – mit Urteil vom 24. Juni 1964 fest, dass 
dem »Zersetzungsparagraphen«, auf dessen Grundlage auch Herbert 
Steinadler verurteilt worden war, der Charakter der Rechtsstaatlichkeit 
nicht ab gesprochen werden könne. Die Wehrmachtrichter hätten davon 
aus gehen können, dass die Verhängung der Todesstrafe gegen Kriegs
dienstverweigerer notwendig gewesen sei, »um die Widerstandskraft 
des deutschen Volkes im Kriege zu schützen«. Die vom BGH an geord
nete Neuverhandlung vor dem Landgericht Hamburg führte zur endgül
tigen Abweisung der Entschädigungsforderung Herbert Steinadlers 
bzw.  seiner Angehörigen.

Staatsarchiv Hamburg, 35111, Nr. 26191, Bl. 67, Rückseite

»stern«, 11. März 1962. 

Mit dieser »stern story« griff die Zeitschrift ein weiteres 
Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs auf. Der Bremer 
Sozialdemokrat Georg Bock war seiner Einberufung zur 
Wehrmacht nicht nach gekommen und hatte sich später 
 geweigert, Minen zu räumen. Dafür hatte er 67 Monate in 
Gefängnissen und Strafeinheiten zugebracht und dabei 
schwere gesundheitliche Schäden erlitten. Das Gericht er
kannte zwar Georg Bocks Gegnerschaft zum National
sozialismus an. Seine Handlungsweise sei aber nicht ge
eignet  ge wesen, »der NS Gewaltherrschaft in nennens  
wertem Ausmaß Abbruch zu tun«.

Stern, Nr. 10, 11 . März 1962

Das Bundesentschädigungsgesetz von 1953 sprach Opfern national
sozialistischer Verfolgung Leistungen für erlittene Schäden zu. Die Ver
urteilten der Wehrmachtjustiz blieben davon in der Regel jedoch aus
geschlossen. Im Juni 1964 fällte der Bundesgerichtshof (BGH) ein 
Grundsatzurteil zur Entschädigung von Opfern der NSMilitärjustiz. Er 
verweigerte Herbert Steinadler (1902  –1963) die »Wiedergutmachung« 
für seine Inhaftierung in Lagern und Zuchthäusern während des Zweiten 
Weltkrieges. Herbert Steinadler war 1936 wegen illegaler Betätigung  
für die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas zunächst zu zwei Jah
ren Haft verurteilt worden. 1939 verweigerte er den Wehrdienst, wurde 
zum Tode verurteilt und verbrachte nach seiner Begnadigung weitere 
sechs Jahre im Strafvollzug. Im Grundsatzurteil von 1964 entschied der 
BGH, dass die Wehrmachtjustiz den »Zersetzungspara graphen« auch 
gegen Kriegsdienstverweigerer zu Recht angewandt habe. Diese Auf
fassung änderte sich erst 1998, als der Deutsche Bundestag alle Urteile 
wegen »Wehrkraftzersetzung« pauschal aufhob.
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